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Hamburg, den 05.05.2020

Bescheid nach §60a Abs. 1AO über die gesonderte Feststellung de rEinhaltung
der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO

Feststellung
Die Satzung des Vereins
Help Mada Hamburg e. V.
in der Fassung vom 30.01.2020 erfüllt die satzungsmäßigen Voraussetzungen nach den
§§ 51,59, 60 und 61 AO.

Hinweise zur Feststellung
Eine Anerkennung, dass die tatsächliche Geschäftsführung (§ 63 AO) den für cie Anerkennung
der Steuerbegünstigung notwendigen Erfordernissen entspricht, ist mit diese' Feststellung
n i c h t v e r b u n d e n .

Öffnungsze i ten

I n f o r m a t i o n s - u n d A n n a h m e s t e l l e :

Mo, Mi 8-14 Uhr, Di 7-14 Uhr,
Do 8-18 Uhr, Fr 8-12 Uhr

Vere ine /St i f tungen:
M o , M i u . F r 8 - 1 2 U h r

ansonsten nach Vereinbarung

Öffent l iche Verkehrsmi t te l Konto der Steui ijuisse Hamburg
D e u t s c h e B u n c e ; b a n k

Hauptverwaltung Hamburg
I B A N : D E 0 3 2 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 3 0
B I G : M A R K D S - 1 2 0 Ö

Zahlungen nur djrci Überweisungi

U-Bahn : U1(La t tenkamp)
Bus : 114 (Rosenbrook)
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Diese Feststellung bindet das Finanzamt hinsichtlich der Besteuerung der Körperschaft und
der Steuerpfichtigen, die Zuwendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an die
Körperschaft 3'Dringen (§ 60a Abs. 1Satz 2AO). Die Bindungswirkung dieser Feststellung
erilfällt ab dem Gleitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die Feststellung beruht,
aufgehoben oder geändert werden (§ 60a Abs. 3AO). Tritt bei den für die Feststellung erheb¬
lichen Verhältnissen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom Zeitpunkt der
/Änderung der Verhältnisse aufzuheben (§ 60a Abs. 4AO).
Bitte beachten !9;e, dass die Inanspruchnahme der Steuervergünstigungen auch von der tat¬
sächlichen Gkjsciäftsführung abhängt, die der Nachprüfung durch das Finanzamt -ggf. im
Ftahmen einer Außenprüfung -unterliegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die
ausschließlicfie und unmittelbare Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und
den Bestimmungen der Satzung entsprechen.
Dies muss CLircti ordnungsgemäße Aufzeichnungen (insbesondere Aufstellung der Einnah¬
men und Ausgaben, Tätigkeitsbericht, Vermögensübersicht mit Nachweisen über Bildung und
Entwicklung cei Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 63 AO). Über die Steuervergünstigun¬
gen nach der einzelnen Steuergesetzen wird im Rahmen des Veranlagungsverfahrens ent¬
s c h i e d e n .

In jedem Falle' ist die Körperschaft insoweit ertragsteuerpflichtig, als sie einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb unterhält, der kein Zweckbetrieb ist. Soweit Körperschaftsteuerpflicht gege¬
ben ist, besteht im gleichen Umfang Gewerbesteuerpflicht. Durch die Gewährung der Steuer¬
befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer wird die Umsatzsteuerpflicht grundsätz¬
lich nicht berührt .

Bei Beschäftigung von Arbeitnehmern sind Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchen¬
steue r e i nzubehc i l t en und an das F inanzamt abzu füh ren .

Die Fiechtsbehelfst eiohrung bezieht sich nur auf die vorstehende Feststellung

Hinweise zur Sleuerbegünstigung

Der Verein föiöert folgende gemeinnützige Zwecke:
ö f f e n t l i c h e s G e s u n d h e i t s w e s e n

Bi ldung
(§ 52 Abs. 2Satz 1Nr.(n) 3, 7AO).

Hinweise zur yü.ysstellung von Zuwendungsbestätigungen
Zuwendungjsbestätigungen für Spenden
Die Körperschaft ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zu¬
gewendet werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§
50 Abs. 1EStDV) auszustellen.
Die amtlichem r/luster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im
Internet unter http://www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung.
Zuwendungsbestätigungen für Mitgliedsbeiträge
Die Körperschaft ist berechtigt, für Mitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amt-
ich vorgeschnebenem Vordruck (§ 50 Abs. 1EStDV) auszustellen.
Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf. Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt
werden, we.ir das Datum dieses Feststellungsbescheides nicht länger als drei Kalender-
ahre zurückliegt und bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Freistellung mittels An-
age zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurde. Die Frist ist taggenau zu berechnen
:§ 63 Abs. 5AO).
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Haftung bei unrichtigen Zuwendungsbestätigungen
Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder
veranlasst, dass Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet für die entgangene Steuer.
Dabei wird die entgangene Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %, die entgan¬
gene Gewerbesteuer pauschal mit 15 %der Zuwendung angesetzt (§ 10b Abs. 4EStG,
§9Abs. 3KStG, §9Nr. 5GewStG).

Hinweise zum Kapitalertragsteuerabzug
Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2022 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom
Kapitalertragsteuerabzug nach §44a Abs. 4und 7sowie Abs. 4b Satz 1Nr. 3und Abs. 10
Satz 1Nr. 3EStG die Vorlage dieses Feststellungsbescheides oder die Überlassung einer
amtlich beglaubigten Kopie dieses Feststellungsbescheides aus. Das Gleiche gilt bis zum
o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach §44b Abs. 3Satz 1Nr. 3
EStG durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut.
Die Vorlage dieses Feststellungsbescheides ist unzulässig, wenn die Erträge in einem wirt¬
schaftlichen Geschäftsbetrieb anfallen, für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer
ausgeschlossen ist.

Begründungen und Nebenbestimmungen
Reichen Sie bitte bis zum 31. Juli 2021 eine Körperschaftsteuererklärung mix de rAnlage
"Gemeinnützigkeit" für das Jahr 2020 ein. Grundsätzlich ist diese gern. §150 Abs. 6Abga¬
benordnung (AO) i. V. m. §31 Abs. 1a KStG in elektronischer Form zu übennittsln. Hierzu ist
eine Registrierung im elster-Portal der Finanzverwaltung nötig. Informationen hisrzu erhalten
S i e i m I n t e r n e t u n t e r w w w. e l s t e r. d e .

Die darüber hinaus einzureichenden Unterlagen (Gewinnermittlungen, Tätigkeitsberichte,
Mittelverwendungsrechnungen und Darstellung der Rücklagen) reichen Sie bitte weiterhin
zeitgleich in Papierform ein.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Feststellungsbescheid ist der Einspruch gegeben. Ein Einspruch ist jedoch ausceschlossen, soweit
dieser Bescheid einen Verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einspru:li ccer (nach einem
zulässigen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhjncig ist. In diesem
Fall wird der neue Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens.
Der Einspruch ist bei dem vorbezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem elektrcrisch zu übermitteln
o d e r d o r t z u r N i e d e r s c h r i f t z u e r k l ä r e n .

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des Ta je >. an dem dieser
Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels Einschreiben
durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bewirk:, es sei denn, dass
der Bescheid zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Bei Zustellung mit Zustellungsurkun je oder mittels Ein¬
schreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung.

D a t e n s c h u t z h i n w e i s

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Steuerverwaltung und übe' ihre Rechte nach
der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpartner in Datenschutzfragen eenefmen Sie bitte
dem allgemeinen informationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses Informationsschreiben finden Sie unter
vwvw.finanzamt.de (unter der Rubrik „Datenschutz“) oder erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt.

Abkürzungen: AO =Abgabenordnung, BStBl =Bundessteuerblatt. EStG =Einkommensteuer je setz,
EStDV =Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, GewStG =Gewerbestouergesetz,

KStG =Körperschaftsteuergesetz
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